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 Christine  Scheel,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 –  Drucksache  17/4930  –

 Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Bundesregierung  hat  bisher  noch  kein  Gesamtkonzept  für  die  Rahmenbe-
 dingungen  der  Tourismuswirtschaft  erarbeitet.  Eine  Überarbeitung  der  touris-
 muspolitischen  Leitlinien  ist  zwar  angekündigt,  aber  noch  nicht  vollzogen  und
 der  Öffentlichkeit  vorgestellt  worden.  Die  einzige  Maßnahme  der  Bundes-
 regierung  zur  Förderung  der  Tourismuswirtschaft  ist  bisher  die  Reduzierung
 des  Umsatzsteuersatzes  für  das  Hotelgewerbe,  dessen  positive  ökonomische
 Effekte nicht nachgewiesen sind.

 I. Gesamtstrategie für den Tourismus

 1.  Wann  wird  die  Bundesregierung  die  angekündigte  Überarbeitung  der  tou-
 rismuspolitischen  Leitlinien  abgeschlossen  haben  und  der  Öffentlichkeit
 vorstellen?

 Die  tourismuspolitischen  Leitlinien  der  Bundesregierung  bilden  eine  nach  wie
 vor  gültige  grundlegende  Orientierung  für  die  Tourismuspolitik.  Der  Koali-
 tionsvertrag  sieht  die  Fortentwicklung  der  Leitlinien  vor.  Dies  geschieht  fort-
 laufend  durch  die  konkrete  Ausgestaltung  der  in  den  Leitlinien  enthaltenen
 Ziele und Aufgaben.

 2.  Hat  die  Bundesregierung  eine  Gesamtstrategie  zur  Förderung  der  Touris-
 muswirtschaft, und wenn ja, wie sieht diese aus?

 Die  Bundesregierung  verfolgt  bei  der  Wirtschaftsförderung  keine  sektoralen
 Ansätze.

 Das  Instrumentarium  der  Wirtschaftsförderung  und  insbesondere  der  Mittel-
 standsförderung  steht  für  alle  Branchen,  einschließlich  Tourismus,  zur  Ver-
 fügung.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  vom
 15.  März 2011 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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3.  Der  Deutsche  Sparkassen-  und  Giroverband  e.  V.  hat  in  seiner  Umfrage
 identifiziert,  dass  mehr  als  jeder  dritte  Bundesbürger  bereit  ist,  für  ein
 nachhaltiges  Reiseangebot  einen  Aufpreis  von  10  bis  20  Euro  pro  Urlaubs-
 tag  zu  zahlen.  Welche  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung,  um  diese
 gesellschaftliche Entwicklung zu unterstützen?

 Die  Tourismuswirtschaft  erkennt  und  nutzt  in  zunehmendem  Maße  die  Markt-
 potenziale  eines  nachhaltigen  Tourismus.  Die  Bundesregierung  unterstützt  die-
 sen  Prozess  nach  Bedarf  mit  ausgewählten  Maßnahmen  und  Projekten.  Dazu
 gehören  beispielsweise  Studien  und  Pilotprojekte,  die  die  Bedingungen  für  um-
 weltfreundliche  und  nachhaltige  touristische  Angebote  in  Deutschland  ver-
 bessern.

 II. Evaluierungspraxis und Datenerhebung

 4.  Evaluiert  die  Bundesregierung  die  Reduzierung  der  Umsatzsteuer  für  das
 Hotelgewerbe?

 Nach welchen ökonomischen Kriterien erfolgt die Evaluierung?

 Zur  Reform  der  Umsatzsteuer  ist  eine  hochrangige  Kommission  vorgesehen,
 die  unter  anderem  die  Effizienz  der  derzeitigen  Struktur  der  ermäßigten  Um-
 satzsteuersätze  analysieren  wird.  Die  Bundesregierung  macht  der  genannten
 Kommission keinerlei methodische Vorgaben.

 5.  Fördert  die  Bundesregierung  weiterhin  die  Einführung  von  Tourismussa-
 tellitenkonten?

 Welche  Schlussfolgerung  hat  die  Bundesregierung  aus  der  vom  Bundes-
 ministerium  für  Wirtschaft  und  Arbeit  in  Auftrag  gegebenen  Untersuchung
 zur Einführung des Tourismussatellitensystems in Deutschland gezogen?

 Die  Bundesregierung  fördert  zur  Zeit  das  Projekt  „Wirtschaftsfaktor  Tourismus
 –  Aufbau  eines  modular  aufgebauten  Tourismus-Satellitenkontos  (TSA)  zur
 Berechnung  der  Wertschöpfungs-  und  Beschäftigungseffekte  der  Tourismus-
 wirtschaft  in  Deutschland“.  Die  Ergebnisse  des  Tourismus-Satellitenkontos
 werden voraussichtlich Anfang 2012 vorliegen.

 Mit  finanzieller  Unterstützung  der  Europäischen  Kommission  hatte  die  Bun-
 desregierung  2002/2003  bereits  ein  Forschungsprojekt  (Pilotstudie)  zur  Einfüh-
 rung  eines  TSA  für  Deutschland  durchführen  lassen.  Die  Pilotstudie  machte
 deutlich,  dass  es  möglich  ist,  ein  auf  der  international  anerkannten  TSA-Metho-
 dik  basierendes  TSA  für  Deutschland  zu  erstellen,  dessen  Ergebnisse  interna-
 tional  vergleichbar  sind.  Dem  Erfordernis,  das  TSA  in  gewissen  Zeitabständen
 zu  aktualisieren,  trägt  die  Bundesregierung  mit  dem  derzeit  laufenden  Projekt
 Rechnung.

 6.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  Daten  von  Branchenverbänden  im  Hin-
 blick auf Objektivität und Wissenschaftlichkeit?

 Daten  von  Branchenverbänden  bieten  nützliche  Informationen  in  allen  Berei-
 chen,  in  denen  keine  amtlichen  Daten  zur  Verfügung  stehen.  Sie  beruhen  häufig
 auf  Unternehmensbefragungen  und  haben  somit  in  der  Regel  keinen  wissen-
 schaftlichen Anspruch.
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III. Mehrwertsteuer

 7.  Wie  hoch  waren  die  Mindereinnahmen  des  Bundes,  der  Länder  und  der
 Kommunen  im  Jahr  2010  durch  die  Reduzierung  des  Umsatzsteuersatzes
 für das Hotelgewerbe (bitte einzeln auflisten)?

 Für  das  Jahr  2010  liegen  der  Bundesregierung  noch  keine  statistischen  Daten
 vor.  Im  Rahmen  der  Einführung  mit  dem  Wachstumsbeschleunigungsgesetz
 vom  22.  Dezember  2009  wurden  die  Mindereinnahmen  aus  der  Umsatzsteue-
 rermäßigung  für  Beherbergungsleistungen  für  das  Kassenjahr  2010  mit
 805  Mio.  Euro  geschätzt.  Hiervon  entfallen  430  Mio.  Euro  auf  den  Bund,
 359  Mio.  Euro  auf  die  Länder  und  16  Mio.  Euro  auf  die  Gemeinden  (Finanzbe-
 richt der Bundesregierung 2011, Tabelle 13.2.).

 8.  Ist  die  Bundesregierung  weiterhin  der  Auffassung,  dass  die  Reduzierung
 der  Mehrwertsteuer,  ein  beispielsloses  Programm  für  mehr  Wachstum
 und  Beschäftigung  ist,  und  falls  ja,  auf  welchen  Daten  beruht  diese  Auf-
 fassung?

 Die  Umsatzsteuerreduzierung  war  Teil  des  Wachstumsbeschleunigungsgeset-
 zes,  mit  dem  erhebliche  steuerliche  Entlastungen  erfolgten  und  das  zur  positi-
 ven  konjunkturellen  Entwicklung  beigetragen  hat,  wie  die  sehr  guten  aktuellen
 Wirtschaftsdaten belegen.

 9.  Haben  sich  nach  den  Erhebungen  der  Bundesregierung  die  Angaben
 der  Mitglieder  des  Deutschen  Hotel-  und  Gaststättenverbandes  e.  V.
 (DEHOGA  Bundesverband)  bestätigt,  dass  mehr  als  ein  Fünftel  der
 Mitglieder  (21,1  Prozent)  planen,  den  Mehrwertsteuervorteil  für  die  Sen-
 kung  ihrer  Preise  einzusetzen  und  ein  weiteres  Fünftel  (22,1  Prozent)  der
 DEHOGA-Mitglieder  die  möglichen  Einsparungen  für  Lohnerhöhungen
 und Qualifikationsmaßnahmen aufwenden wollte?

 Wie  haben  sich  Preise,  Löhne  und  Ausgaben  für  Qualifikationen  in  der
 Tourismusbranche real entwickelt?

 Nach  Informationen  des  Deutschen  Hotel-  und  Gaststättenverbandes  wie  auch
 des  Deutschen  Industrie-  und  Handelskammertages  wählen  viele  Beherber-
 gungsbetriebe  einen  mehrstufigen  Weg  zur  Verbesserung  der  Wettbewerbs-
 fähigkeit:  eine  Kombination  aus  Preissenkungen,  Investitionen,  Renovierun-
 gen,  Schaffung  neuer  Arbeits-  und/oder  Ausbildungsplätze,  Lohnerhöhungen
 und  Qualifizierungsmaßnahmen  für  ihre  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter.
 Daten  über  die  Entwicklung  der  Preise,  Löhne  und  Ausgaben  für  Qualifikation
 liegen der Bundesregierung für den Bezugszeitraum nicht vor.

 10.  Wie  viele  Arbeitsplätze  sind  im  Jahr  2010  in  der  Tourismusbranche  neu
 geschaffen worden?

 Welche  Form  von  Arbeitsplätzen  wurden  geschaffen  (Teilzeit,  Vollzeit,
 befristet, unbefristet)?

 In  welchen  Bereichen  sind  die  Arbeitsplätze  geschaffen  worden  (bitte
 einzeln auflisten)?

 Differenzierte  Daten  aus  der  Beschäftigungsstatistik  der  Bundesagentur  für
 Arbeit  liegen  bis  Juni  2010  vor.  Die  Auswertung  zur  Tourismusbranche  umfasst
 hier  die  Wirtschaftsabteilungen  „Beherbergung“,  „Gastronomie“  und  „Reise-
 büros,  Reiseveranstalter  und  Erbringung  sonstiger  Reservierungsdienstleistun-
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gen“  sowie  die  unter  diesen  Wirtschaftsabteilungen  geführten  Wirtschafts-
 klassen.

 Der  Bestand  an  sozialversicherungspflichtig  Beschäftigten  in  der  Tourismus-
 branche  hat  zwischen  Juni  2009  und  Juni  2010  um  rund  18  000  oder  2  Prozent
 überdurchschnittlich  zugenommen.  Das  Plus  in  der  Tourismusbranche  beruht
 zu  79  Prozent  auf  der  sozialversicherungspflichtigen  Teilzeitbeschäftigung.  Die
 geringfügig  entlohnte  Beschäftigung  hat  in  der  Tourismusbranche  um  3  Prozent
 zugenommen.  Differenzierte  Ergebnisse  für  die  einzelnen  Wirtschaftsabteilun-
 gen  sowie  die  darunter  geführten  Wirtschaftsklassen  können  der  beigefügten
 Tabelle (Anlage 1) entnommen werden.

 Angaben  zur  Befristung  können  bisher  nur  aus  den  Ergebnissen  des  Mikrozen-
 sus  des  Statistischen  Bundesamt  gewonnen  werden.  Bisher  liegen  die  Daten  nur
 für  das  Jahr  2009  vor.  Angaben  aus  dem  Mikrozensus  2010  können  voraus-
 sichtlich im Sommer 2011 ausgewertet werden.

 11.  Handelt  es  sich  bei  den  Arbeitsplatzeffekten  durch  umsatzsteuerliche
 Maßnahmen  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  um  Brutto-  oder
 um Nettoeffekte?

 Darüber liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

 12.  Hat  die  Senkung  der  Mehrwertsteuer  nach  Auffassung  der  Bundesregie-
 rung einen konkreten Beitrag zur Existenzrettung von Hotels geführt?

 Zu  wie  vielen  Insolvenzen  kam  es  in  der  Hotelindustrie  jeweils  in  2007,
 2008, 2009 und 2010?

 Nach  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  wurden  im  Wirtschaftsbereich
 „Hotels,  Gasthöfe,  Pensionen“  folgende  Insolvenzverfahren  von  den  Gerichten
 gemeldet:

 2007  224

 2008  249

 2009  249

 Jan. – Nov. 2010  213 (–6,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum).

 Ein  Zusammenhang  zwischen  der  Umsatzsteuerreduzierung  und  der  rückläu-
 figen Zahl der Insolvenzen ist nicht nachweisbar.

 13.  Hat  die  Bundesregierung  Erkenntnisse  über  die  Entwicklung  der  Über-
 nachtungszahlen,  die  Beschäftigungsentwicklung  im  Hotelgewerbe  und
 die  Preisentwicklung  im  Hotelgewerbe  in  grenznahen  Regionen  der
 Bundesrepublik  Deutschland  (bitte  nach  Bundesländern  bzw.  Regionen
 aufschlüsseln)?

 Die  Entwicklung  der  Übernachtungszahlen  ist  der  Beherbergungsstatistik  des
 Statistischen  Bundesamtes  zu  entnehmen,  die  für  das  Jahr  2010  vorliegt.
 Grenznahe  Regionen  sind  nicht  definiert.  Die  als  Anlage  2  beigefügte  Über-
 sicht  enthält  eine  Zusammenstellung  von  Reisegebieten  mit  Grenzen  zu  den
 europäischen  Nachbarländern.  Informationen  über  die  Beschäftigungsentwick-
 lung  im  Hotelgewerbe  in  diesen  Regionen  liegen  der  Bundesregierung  nicht
 vor.
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14.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  branchenspezifische  Subventionen  im
 Hinblick  auf  wettbewerbsverzerrende  Effekte  auf  andere  Wirtschaftsbe-
 reiche?

 Die  Kommission  zur  Überarbeitung  des  ermäßigten  Umsatzsteuersatzes  wird
 auch  Überlegungen  zur  Wettbewerbsneutralität  in  ihrer  Analyse  berücksichti-
 gen.  Die  Gesamtanalyse  der  Kommission  wird  der  Bundesregierung  helfen,  die
 Frage nach dem Handlungsbedarf zu beantworten.

 15.  Plant  die  Bundesregierung  weitere  Steuersenkungen  im  Tourismus-
 gewerbe?

 Nein.

 16.  Plant  die  Bundesregierung  die  Ausweitung  des  ermäßigten  Mehrwert-
 steuersatzes auf sämtliche Restaurationsumsätze?

 Nein.

 17.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Kritik  des  Bundesrechnungshofes,
 des  Sachverständigenrates  zur  Begutachtung  der  gesamtwirtschaftlichen
 Entwicklung  und  der  Gutachter  der  Studie  „Analyse  und  Bewertung  der
 Strukturen  von  Regel-  und  ermäßigten  Sätzen  bei  der  Umsatzbesteuerung
 unter  sozial-,  wirtschafts-,  steuer-  und  haushaltspolitischen  Gesichts-
 punkten“  an  der  Ausgestaltung  des  deutschen  Umsatzsteuerrechts  und  be-
 sonders  an  der  Einführung  der  Umsatzsteuerermäßigung  für  Übernach-
 tungsdienstleistungen?

 18.  Wird  in  der  Regierungskommission  zur  Überarbeitung  der  Umsatzsteuer-
 ermäßigungen  auch  eine  Abschaffung  der  Ermäßigung  für  Übernach-
 tungsdienstleistungen ergebnisoffen diskutiert?

 19.  Welche  Modelle  werden  konkret  in  dieser  Regierungskommission  ge-
 prüft, und wann soll die Kommission ihre Arbeit abschließen?

 20.  Gibt  es  von  Seiten  der  Bundesregierung  Überlegungen,  die  Mehrwert-
 steuersenkung  an  bestimmte  Kriterien  zu  koppeln,  oder  zieht  die  Bundes-
 regierung  eine  zeitliche  Befristung  von  Ermäßigungen  zur  Überprüfung
 und Evaluierung von Umsatzsteuersubventionen in Betracht?

 Die Fragen 17 bis 20 werden zusammen beantwortet.

 Zur  Reform  der  Umsatzsteuer  ist  eine  hochrangige  Kommission  vorgesehen,
 die  unter  anderem  die  Vorschläge  aus  den  genannten  Gutachten  und  Studien
 prüfen  wird.  Vorfestlegungen  gibt  es  nicht.  Auf  Basis  der  Ergebnisse  wird  sich
 dann  die  Bundesregierung  ein  abschließendes  Urteil  bilden.  Ein  Zeitpunkt  für
 den Abschluss der Arbeiten der Kommission wurde nicht festgelegt.

 IV. Investitionen und Wachstum

 21.  Was  unternimmt  die  Bundesregierung,  um  dem  Investitionsstau  in  der
 Tourismuswirtschaft,  der  im  Jahr  2010  über  das  Sparkassenbarometer
 identifiziert wurde, entgegenzutreten?

 Für  Investitionen  der  Tourismuswirtschaft  stehen  die  generellen  Förderpro-
 gramme  des  Bundes,  der  EU  und  der  Länder  mit  umfangreichen  Finanzierungs-
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hilfen  zur  Verfügung.  Insbesondere  die  European  Recovery  Programs  (ERP),
 die  Gemeinschaftsaufgabe  zur  Verbesserung  der  regionalen  Wirtschaftsstruktur
 und  die  Investitionszulage  für  Unternehmen  in  den  neuen  Bundesländern  wur-
 den  und  werden  für  Tourismusinvestitionen  genutzt.  Durch  den  ermäßigten
 Umsatzsteuersatz  erhält  das  Beherbergungsgewerbe  zusätzlichen  finanziellen
 Spielraum für Investitionen.

 22.  Wie  entgegnet  die  Bundesregierung  der  Gefahr,  dass  die  Ratings  der  Ho-
 tels  herabgestuft  werden,  wenn  sie  einen  Kredit  der  KfW  Bankengruppe
 in Anspruch nehmen?

 Von  einer  solchen  „Gefahr“  ist  der  Bundesregierung  nichts  bekannt.  Die
 Rating-Einstufung  eines  Unternehmens  durch  die  Hausbank  hängt  nicht  davon
 ab,  ob  ein  Kredit  der  KfW  Bankengruppe  oder  ein  anderer  Kredit  in  Anspruch
 genommen wird.

 23.  Was  sind  die  langfristigen  Strategien  der  Bundesregierung,  um  die  Stei-
 gerungsrate  bei  den  Übernachtungszahlen  in  ein  nachhaltiges  Wachstum
 umzuwandeln?

 Wie  stellt  die  Bundesregierung  sicher,  dass  sowohl  kleine,  mittlere  als
 auch  große  Betriebe  vom  Wachstum  der  Übernachtungszahlen  profitie-
 ren?

 Was  ist  im  Speziellen  geplant,  um  die  Wachstumsdynamik  des  Mittel-
 stands zu verbessern?

 Das  Beherbergungsgewerbe  ist  ganz  überwiegend  mittelständisch  strukturiert
 und  konnte  im  Jahr  2010  nach  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  einen
 Umsatzzuwachs  von  nominal  6,9  Prozent  und  real  1,1  Prozent  erzielen.  Die
 Teilhabe  der  einzelnen  Unternehmen  am  Wachstum  ist  in  der  Regel  mehr  dem
 Standort  und  der  Marktsituation  als  der  Betriebsgröße  geschuldet.  Um  die  Rah-
 menbedingungen  für  mittelständische  Unternehmen  insgesamt  zu  verbessern,
 setzt  die  Bundesregierung  in  einer  Reihe  von  Bereichen  der  Mittelstandspolitik
 Impulse.  Das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  in  einer
 Mittelstandsinitiative  zentrale  Herausforderungen  thematisiert.  Im  Dialog  mit
 der  Wirtschaft  werden  diese  Herausforderungen  –  zum  Beispiel  in  den
 Bereichen  Innovation,  Fachkräfte  oder  Unternehmensnachfolge  und  -gründun-
 gen – angegangen.

 24.  Welchen  Effekt  hat  die  Umsatzsteuerermäßigung  auf  die  inländischen
 Übernachtungszahlen?

 Die  Zahl  der  Gästeübernachtungen  in  gewerblichen  Beherbergungsstätten  in
 Deutschland  ist  im  Jahr  2010  nach  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  um
 11,6  Millionen  bzw.  3,2  Prozent  gestiegen.  Ein  kausaler  Zusammenhang  mit
 der Umsatzsteuerermäßigung ist statistisch nicht nachweisbar.

 V. Beratungs- und Vermarktungspraxis

 25.  Was  tut  die  Bundesregierung,  damit  es  in  der  KfW  Bankengruppe
 Fachangestellte  gibt,  die  spezifische  Beratungen  zu  Krediten  und  Förder-
 programmen für das Tourismusgewerbe leisten können?

 26.  Unterstützt  die  Bundesregierung  über  die  KfW  Bankengruppe  regional-
 spezifische  Schulungen  für  Sparkassen  und  Landesbanken,  damit  in  den
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Filialen  vor  Ort  dem  Tourismusgewerbe  vorhandene  Förderprogramme
 für Investitionen angeboten werden können?

 Wenn  ja,  wie  oft  wurden  solche  Schulungen  durchgeführt,  und  welchen
 Umfang haben sie?

 Die Fragen 25 und 26 werden zusammen beantwortet.

 Spezielle  Kreditprogramme  für  das  Tourismusgewerbe  gibt  es  nicht.  Insofern
 gibt  es  dafür  auch  keine  speziellen  Berater.  Dem  Tourismusgewerbe  steht,  wie
 jeder  anderen  Branche  auch,  die  breite  Palette  der  KfW-  und  ERP-Programme
 zur  Verfügung.  Sie  können  in  Anspruch  genommen  werden,  wenn  die  jewei-
 ligen  Voraussetzungen  erfüllt  sind.  Ganz  entscheidend  ist  –  wie  für  andere
 Branchen auch – der Nachweis der ökonomischen Tragfähigkeit.

 27.  Was  unternimmt  die  Bundesregierung  dagegen,  dass  die  einzelnen  Ban-
 ken  und  Sparkassen  lieber  ihre  eigenen  Programme  verkaufen  als  die  der
 KfW Bankengruppe?

 Die  Bundesregierung  kann  den  Kreditinstituten  nicht  vorschreiben,  welche
 Kredite  sie  vergeben  sollen.  Als  hilfreich  erweist  es  sich  in  der  Regel,  wenn
 Unternehmen  mit  guten  Informationen  über  Fördermöglichkeiten  zu  ihrer
 Hausbank  kommen.  Deshalb  stellen  Bundesregierung  und  KfW  Bankengruppe
 umfangreiche  Informationen  zu  den  Förderprogrammen  im  Internet  und  auch
 in  gedruckter  Form  zur  Verfügung.  Einen  sehr  guten  Überblick  gibt  z.  B.  die
 Förderdatenbank  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie
 (www.foerderdatenbank.de).

 VI. Spezialbanken

 28.  Wie  steht  die  Bundesregierung  zu  Spezialbanken  anderer  Länder,  wie
 z.  B.  der  Österreichischen  Hotel-  und  Tourismusbank  Gesellschaft
 m.  b.  H.,  die  zur  Finanzierung  und  Förderung  von  Investitionen  im  Tou-
 rismus geschaffen worden sind?

 Gibt  es  in  Deutschland  vergleichbare  auf  Tourismus  spezialisierte  Förde-
 rungsinstitute oder -instrumente?

 Wenn ja, welche?

 In  Deutschland  gibt  es  keine  auf  Tourismus  spezialisierten  Förderinstitute.  Die
 Bundesregierung  sieht  den  Bedarf  durch  die  bestehenden  Fördereinrichtungen
 auf Bundes- und Länderebene abgedeckt.

 VII. Förderprogramme

 29.  Wie  hoch  waren  die  Anteile  der  Förderprogramme  (u.  a.  Energieeffi-
 zienzprogramm  des  Europäischen  Wiederaufbauprogramms  –  ERP,
 Gebäudesanierungsprogramm,  Europäischer  Fonds  für  regionale  Ent-
 wicklung  –  EFRE),  die  für  die  Tourismuswirtschaft  verwendet  wurden
 (bitte einzeln auflisten und nach Umsatz und Jahren aufschlüsseln)?

 Die  KfW-Förderung  der  Tourismuswirtschaft  kann  nur  grob  geschätzt  werden,
 da  diese  keine  Branche  in  der  amtlich  verbindlichen  Klassifikation  der  Wirt-
 schaftszweige  darstellt,  die  der  Datenerfassung  der  KfW  Bankengruppe  zu-
 grunde  liegt.  In  einer  groben  Abschätzung  –  dabei  werden  Annahmen  darüber
 getroffen,  welche  Branchen  (z.  B.  Beherbergung,  Gastronomie,  Einzelhandel,
 Verkehr  usw.)  mit  welchem  Anteil  der  Tourismuswirtschaft  zugeschlagen  wer-
 den können – ergeben sich folgende Schätzwerte:
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●  In  den  Förderprogrammen  der  KfW  Bankengruppe  gingen  in  2009
 schätzungsweise  ca.  2  500  Neuzusagen  mit  einem  Gesamtvolumen  von  ca.
 430  Mio.  Euro  und  in  2010  ca.  2  600  Neuzusagen  mit  einem  Gesamtvolu-
 men  von  ca.  690  Mio.  Euro  an  Unternehmen,  die  in  der  Tourismuswirtschaft
 tätig sind.

 ●  Die  Tourismus-Förderung  hatte  nach  den  Schätzungen  an  allen  Neuzusagen
 der  KfW  Bankengruppe  im  Bereich  Mittelstands-,  Gründungs-  und  Umwelt-
 förderung  im  Jahr  2009  einen  Anteil  von  ca.  11  Prozent  (Anzahl)  und  3  Pro-
 zent  (Volumen)  und  im  Jahr  2010  einen  Anteil  von  ca.  9  Prozent  (Anzahl)
 und 5 Prozent (Volumen).

 ●  Bezogen  auf  die  Stückzahl  entfielen  in  2010  auf  die  beiden  Programme
 „KfW-Unternehmerkredit“  und  „KfW-StartGeld“  etwa  vier  Fünftel  der  Zu-
 sagen.

 ●  Bezogen  auf  das  Zusagevolumen  entfielen  in  2010  auf  beiden  Programme
 „KfW-Unternehmerkredit“  und  „KfW-Sonderprogramm“  etwa  drei  Viertel
 der Zusagen.

 30.  Das  Saarland,  Berlin,  Brandenburg,  Sachsen-Anhalt  und  Thüringen  ha-
 ben  2009  keine  Zusagen  aus  dem  ERP-Energieeffizienzprogramm  erhal-
 ten; woran liegt das?

 Im  ERP-Umwelt-  und  Energieeffizienzprogramm  wurden  2009  folgende  Zu-
 sagen an Kreditnehmer aus den genannten Bundesländern vergeben:

 Bundesland  Kreditzusagen

 Anzahl  Volumen in Mio. Euro

 Brandenburg  25  61

 Berlin  8  15

 Saarland  5  15

 Sachsen-Anhalt  14  45

 Thüringen  7  13
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Anlage 1
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